Anfrage zur schriftlichen Beantwortung P-8462/2010

an die Kommission

Artikel 117 der Geschäftsordnung

Jörg Leichtfried (S&D)

Betrifft:
Ermittlungen gegen österreichische Journalistinnen und Journalisten aufgrund angeblichen Verstoßes gegen deutsches Recht (Pressefreiheit)
Die deutsche Staatsanwaltschaft ermittelt gegen diverse österreichische Journalistinnen und Journalisten, da diese im Rahmen ihrer journalistischen Tätigkeit gegen deutsches Recht verstoßen hätten.

Der Sachverhalt ist folgender:

Die österreichischen Journalistinnen und Journalisten hätten in österreichischen Magazinen aus Akten eines deutschen Ermittlungsverfahrens zitiert. Laut § 353d des deutschen Strafgesetzbuches sei es verboten, öffentliche Mitteilungen über Schriftstücke, welche die Sache der Gerichtsverhandlungen betreffen, zu machen. Allerdings wurden die Zitate in österreichischen Printmedien abgedruckt.

Es erging sogar ein möglicherweise rechtswidriges Rechtshilfersuchen von der Staatsanwaltschaft München/Deutschland an die Staatsanwaltschaft Wien/Österreich.

Diese Vorgehensweise ist dazu geeignet, die Pressefreiheit in der EU massiv zu unterminieren. Es ist de facto für Journalistinnen und Journalisten unmöglich, sich jeglichen nationalen Rechtsnormen zu unterwerfen, da sich diese teilweise widersprechen. Es muss ausreichend sein, wenn sie sich klar an jene des Landes halten, in dem sie ihrer journalistischen Tätigkeit nachgehen. Eine Verurteilung kann neben Freiheitsstrafen auch Schadenersatzansprüche in immensen Höhen mit sich bringen, welche von einzelnen Journalistinnen und Journalisten niemals getragen werden können.

1.) Hat die Kommission Kenntnis des oben genannten Falles?

2.) Gedenkt die Kommission Gesetzesvorschläge zur Vereinheitlichung der einschlägigen Regelungen vorzustellen, um derartige Konflikte, wie sie gerade zwischen Österreich und Deutschland herrschen, zu vermeiden?
3.) Was gedenkt die Kommission zu tun, um die Pressefreiheit in der Europäischen Union weiter zu gewährleisten?
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